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9497 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 und das Bundesvergabegesetz 
Verteidigung und Sicherheit 2012 geändert werden 

 

Änderungen in der Plenarsitzung des Nationalrates 
 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand folgende Änderungen 

beschlossen: 
1. In Art.1 lautet Z 2: 
„2. In § 2 wird nach der Ziffer 33a eingefügt: 
‚33a. Subunternehmer ist ein Unternehmer, der Teile des an den Auftragnehmer erteilten Auftrages 
ausführt. Die bloße Lieferung von handelsüblichen Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer 
Leistung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.‘“ 
 
2. In Art. 1 Z 15 lautet § 79 Abs. 3 Z 8 und eine neu angefügte Z 9: 

»8. es sich um einen Bauauftrag handelt, dessen geschätzter Auftragswert mindestens 
1 000 000 Euro beträgt, oder 
9. es sich um die Beschaffung von Lebensmitteln gemäß KN-Code 02 (Fleisch und genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse), 0401 (Kuhmilch),0405 (Butter), 0407 (Eier), 0701-0709 (Gemüse) 
sowie 0808-0810 (Obst) handelt.“« 

 
3. In Art. 1 Z 18 lautet § 83 Abs. 5: 

»(5) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines 
Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen 
Subunternehmers dem Auftraggeber schriftlich und unter Anschluss aller zur Prüfung der Eignung des 
betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer 
bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Die 
Zustimmung des Auftraggebers ist, ebenso wie eine allfällige Ablehnung, unverzüglich mitzuteilen und 
darf nur aus sachlichen Gründen verweigert werden. Die Zustimmung des Auftraggebers gilt als erteilt, 
sofern der Auftraggeber den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung 
gemäß dem ersten Satz abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemäß dem ersten Satz die erforderlichen 
Unterlagen nicht vollständig angeschlossen, so hat der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer 
unverzüglich mitzuteilen und ihn zur Vorlage der ausständigen Unterlagen aufzufordern. Diese 
Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemäß dem vierten Satz bis zur vollständigen Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen. Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklärungen 
beizulegen.« 
 
4. In Art. 1 Z 30 lautet § 236 Abs. 3 Z 8 und eine neu angefügte Z 9: 

»8. es sich um einen Bauauftrag handelt, dessen geschätzter Auftragswert mindestens 
1 000 000 Euro beträgt, oder 
9. es sich um die Beschaffung von Lebensmitteln gemäß KN-Code 02 (Fleisch und genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse), 0401 (Kuhmilch),0405 (Butter), 0407 (Eier), 0701-0709 (Gemüse) 
sowie 0808-0810 (Obst) handelt.“« 

 
5. In Art. 1 Z 32 lautet § 240 Abs. 5: 

»(5) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines 
Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen 
Subunternehmers dem Sektorenauftraggeber schriftlich und unter Anschluss aller zur Prüfung der 
Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser 
Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des 
Sektorenauftraggebers erfolgen. Die Zustimmung des Sektorenauftraggebers ist, ebenso wie eine 
allfällige Ablehnung, unverzüglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Gründen verweigert werden. 
Die Zustimmung des Sektorenauftraggebers gilt als erteilt, sofern der Sektorenauftraggeber den 
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Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemäß dem ersten Satz 
abgelehnt hat.  
Sind der Mitteilung gemäß dem ersten Satz die erforderlichen Unterlagen nicht vollständig 
angeschlossen, so hat der Sektorenauftraggeber dies dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen und 
ihn zur Vorlage der ausständigen Unterlagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der 
Frist gemäß dem vierten Satz bis zur vollständigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen. Dem Angebot 
sind die entsprechenden Verpflichtungserklärungen beizulegen.« 
 
6. Nach Art. 1 Z 38 wird folgende Z 38a eingefügt: 
»38a. § 292 Abs. 1 lautet: 

„(1) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in den Angelegenheiten des § 291, soweit es sich 
nicht um die Entscheidung über einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, die 
Entscheidung über den Gebührenersatz gemäß § 319 Abs. 3 oder die Entscheidung über eine 
Verfahrenseinstellung nach Zurückziehung eines Nachprüfungsantrages handelt, in Senaten.“« 
 
7. In Art. 1 Z 40 lautet § 345 Abs. 18 Z 1 und 2: 

»1. Die Neufassung des Eintrages zu § 231 und die Einfügung des Eintrages zu § 231a im 
Inhaltsverzeichnis, § 2 Z 33a, § 14 Abs. 3 dritter Satz, § 15 Abs. 4 dritter Satz, § 16 Abs. 5 dritter 
Satz, § 18 Abs. 1, § 22 Abs. 4, § 46 Abs. 3, § 49 Abs. 2, § 55 Abs. 5 erster Satz, § 56 Abs. 1, § 
70 Abs. 6, in § 71 die Absatzbezeichnung des Abs. 1, § 71 Abs. 2, § 72 Abs. 1 zweiter und 
dritter Satz, § 73 Abs. 1 und Abs. 3 zweiter und dritter Satz, § 79 Abs. 2, 3 und 3a, § 83 Abs. 2, 4 
und 5, § 84 Abs. 2 erster Satz, § 108 Abs. 1 Z 2 und 2a, § 125 Abs. 4 Z 1, § 182 Abs. 3 dritter 
Satz, § 183 Abs. 4 dritter Satz, § 184 Abs. 5 dritter Satz, § 186 Abs. 1, § 210 Abs. 2, § 219 Abs. 
5 erster Satz, § 221 Abs. 1, §§ 231 und 231a jeweils samt Überschrift, § 236 Abs. 2, 3 und 3a, § 
240 Abs. 2 bis 5, § 247a Abs. 7, § 248 Abs. 6 und 7, § 257 Abs. 1 Z 2 und 2a, § 267 Abs. 2 Z 2, 
§ 271 Abs. 1, § 292 Abs. 1, § 332 Abs. 7, § 351 Z 22 und Anhang XV Abschnitt F Z 1 treten 
mit 1. März 2016 in Kraft; gleichzeitig treten der Eintrag zum 5. Unterabschnitt im 2. Teil,3. 
Hauptstück, 6. Abschnitt und der Eintrag zu § 100 im Inhaltsverzeichnis sowie im 2. Teil, 3. 
Hauptstück, 6. Abschnitt der 5. Unterabschnitt außer Kraft. 
2. Die im Zeitpunkt des In- bzw. Außerkrafttretens gemäß Z 1 bereits eingeleiteten 
Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens 
geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. Die im Zeitpunkt des In- bzw. Außerkrafttretens gemäß 
Z 1 beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Verfahren sind vom Bundesverwaltungsgericht 
nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage 
fortzuführen. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum Zeitpunkt gemäß Z 1 bereits beendet 
sind, richtet sich die Durchführung von Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der 
Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.« 

 
8. In Art. 2 Z 13 lautet § 145 Abs. 5 Z 1 und 2: 

»1. Die Neufassung des Eintrages zu Anhang V im Inhaltsverzeichnis, § 3 Z 32 und 32a, § 9 
Abs. 1 Z 3, § 12 Abs. 3 dritter Satz, § 13 Abs. 4 dritter Satz, § 14 Abs. 5 dritter Satz, § 41 Abs. 2, 
§ 47 Abs. 5 erster Satz, § 48 Abs. 1, in § 60 die Absatzbezeichnung des Abs. 1, § 60 Abs. 2, § 61 
Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 62 Abs. 1 und Abs. 3 zweiter und dritter Satz, § 68 Abs. 2, § 
150 Z 4 und die Überschrift zu Anhang V treten mit 1. März 2016 in Kraft. 
2. Die im Zeitpunkt des In- bzw. Außerkrafttretens gemäß Z 1 bereits eingeleiteten 
Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens 
geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. Die im Zeitpunkt des In- bzw. Außerkrafttretens gemäß 
Z 1 beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Verfahren sind vom Bundesverwaltungsgericht 
nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage 
fortzuführen. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum Zeitpunkt gemäß Z 1 bereits beendet 
sind, richtet sich die Durchführung von Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der 
Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.« 
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